
D  Von Ulf Schrader 
ie Hintergrundphilosophie öko-effizi-
enter Dienstleistungen beruht auf der 

Überlegung, dass Menschen letztlich keine Pro-
dukte kaufen wollen, sondern ihre Bedürfnisse 
befriedigen. Sie sind nicht am Kauf von Auto, 
Waschmaschine und Elektrobohrer interes-
siert, sondern an individueller Fortbewegung, 
sauberer Wäsche und dem Loch in der Wand 
(2). Diese sogenannte Funktionsorientierung 
hat den Blick geöffnet für Alternativen zum res-
sourcenintensiven Konsum von Produkteigen-
tum, sie birgt jedoch auch die Gefahr, die Be-
deutung des Produkteigentums auf nur eine 
Funktion zu verengen. 
Materielles Produkteigentum erfüllt für Konsu-
menten in aller Regel ein ganzes Bündel an Be-
dürfnissen. Dieser Aspekt ist besonders relevant 
im Hinblick auf die Akzeptanz der Ersetzung von 
Konsumgütereigentum durch öko - effiziente Nut-
zungs- und Ergebnisdienstleistungen (3). Wer 
sich beispielsweise gegen das Car-Sharing und für 
den Privatwagen entscheidet, tut dies in der Regel 
nicht, weil er glaubt, mit dem eigenen Auto besser 
von A nach B zu kommen. Konsumgütereigentum 
besitzt für Konsumenten vielfach eine symbolische 
Bedeutung als materialisierter Ausdruck der 
wahrgenommenen oder angestrebten Identität; 
diese Symbolbedeutung stellt ein zentrales Hemm-
nis für die Akzeptanz eigentumsersetzender 
Dienstleistungen dar (4). Aber selbst wenn man 
Produkte als bloße „Dienstleistungserfüllungsma-
schinen“ (Schmidt-Bleek) betrachtet, sind mehr 
Aspekte relevant als die reine Nutzungsmöglich-
keit. 
Einen Ansatz, die Vielfalt dieser funktionalen As-
pekte zu systematisieren und gleichzeitig Eigen-

tum und eigentumsersetzende Dienstleistungen 
vergleichbar zu machen, liefert der Verfügungs-
rechteansatz der Property-Rights-Theorie, der 
Eigentum in bis zu fünf Verfügungsrechte ausdif-
ferenziert (5). Diesen Rechten lassen sich nun 
nahezu spiegelbildlich auch Verfügungspflichten 
gegenüberstellen (vgl. Tabelle 1).

 Verfügungsrechte und -pflichten

Während einem Eigentümer alle Verfügungs-
rechte gleichzeitig zugeordnet sind, kommt es 
für den Konsumenten eigentumsersetzender 
Dienstleistungen hier überwiegend zu Ein-
schränkungen. Zwar sind das Nutzungsrecht bei 
Nutzungsdienstleistungen sowie generell die 
Möglichkeit zur Bedürfnisbefriedigung durch 
Gütereinsatz, also das Gewinnaneignungsrecht 
im weiteren Sinne, weiterhin gegeben, hinsicht-
lich der anderen Rechte erfolgt jedoch eine Re-
duktion bis hin zum vollständigen Wegfall. Die-
sem Nachteil kann der Vorteil einer Ausweitung 
der Nutzungs- und Gewinnaneignungsrechte ge-
genüberstehen: Der Konsument von Nutzungs-
dienstleistungen hat in der Regel die Möglich-
keit, nicht nur ein Produkt, sondern eine gesam-
te Produktflotte zu nutzen. Der Nutzer einer 
Ergebnisdienstleistung kann seine Bedürfnisbe-

friedigungsmöglichkeiten und damit sein Ge-
winnaneignungsrecht durch Ergebnisse erwei-
tern, die im Vergleich zur Eigentumsnutzung 
besser oder vielfältiger sind.
Interessant wird die Inanspruchnahme eigentum-
sersetzender Dienstleistungen aber vor allem 
dann, wenn auch die Verfügungspflichten berück-
sichtigt werden. Diese Pflichten des Eigentums, 
die von Eigentumstheoretikern bisher weitgehend 
vernachlässigt wurden, lassen sich wie folgt cha-
rakterisieren:
● Nutzungspflicht: Der Konsument hat nicht nur 
das Recht, sein Eigentum zu nutzen; will er die 
angestrebte Bedürfnisbefriedigung erreichen, ist 
er – sofern es sich nicht um ein reines Kontem-
plationsobjekt handelt – auch zur Nutzung ver-
pflichtet. Denn der Produktnutzen wird nicht be-
reits mit dem Kauf des Produktes erworben, son-
dern muss vom Konsumenten als Co-Produzenten 
erst selbst erzeugt werden. 
● Unterbringungspflicht: Der Konsument hat 
nicht nur das Recht, sein Eigentum vor anderen 
zu verschließen, er hat auch die Pflicht, es so un-
terzubringen, dass es Dritten nicht zur Last fällt.
● Instandhaltungspflicht: Der Konsument hat 
nicht nur das Recht zur Abnutzung und Zerstö-
rung seines Eigentums, er hat auch die Pflicht, es 
zumindest soweit Instand zu halten, dass es Ande-
re nicht gefährdet.
● Veräußerungs- bzw. Entsorgungspflicht: Der 
Konsument hat nicht nur das Recht zur Veräuße-
rung seines Eigentums, er hat auch die Pflicht zu 
einer geregelten Übertragung der Verfügungs-
rechte an Andere bzw. zur rechtmäßigen Entsor-
gung, wenn er sich seines Eigentums entledigen 
will oder muss.
● Kostenübernahmepflicht: Der Konsument hat 
nicht nur das Recht zur Aneignung des mit seinem 
Eigentum erzeugten Gewinnes, er hat auch die 
Pflicht zur Übernahme der Kosten, die mit Aneig-
nung und Ausübung der verschiedenen Verfü-
gungsrechte und -pflichten verbunden sind. Zu 
diesen Kosten zählen auch nicht-monetäre Kosten 
in Form von Zeit und Mühe.
Während der Eigentümer all diese Pflichten al-
lein zu tragen hat, kann der Nutzer eigentumser-
setzender Dienstleistungen einen Großteil der 
Verfügungspflichten an den Anbieter „outsour-
cen“. Allerdings sind eigentumsersetzende 
Dienstleis tungen meistens mit erhöhten Perso-
nalkosten auf Anbieterseite, die auf den Konsu-
menten umgelegt werden, und zusätzlichen 
nicht-monetären Transaktionskosten auf der 
Konsumentenseite verbunden. 
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Konsumentenakzeptanz eigentumsersetzender Dienstleistungen

Eine Frage  
der Rechte und Pflichten 
die zahl von publikationen zu öko-effizienten dienstleistungen wächst 
schnell. eine vergleichbare reale entwicklung solcher konzepte im konsum-
güterbereich steht hingegen noch aus. Von welchen faktoren hängt die noch 
geringe konsumentenakzeptanz ab? mit der erweiterung des Verfügungs-
rechteansatzes der property-rights-theorie wird in diesem Beitrag eine 
neue struktur relevanter einflussfaktoren vorgestellt und für die Bedürfnis-
felder automobilität und saubere wäsche empirisch getestet (1).

tabelle 1: Verfügungsrechte und -pflichten
 Verfügungsrechte Verfügungspflichten
 Nutzungsrecht Nutzungspflicht
 Ausschlussrecht Unterbringungspflicht
 Veränderungsrecht Instandhaltungspflicht
 Veräußerungsrecht Veräußerungs- bzw. 
  Entsorgungspflicht
 Gewinnaneignungsrecht Kostenübernahmepflicht

Quelle: eigene Darstellung



 empirische Überprüfung

Die Ausgangshypothese der empirischen Über-
prüfung war nun, dass die veränderte Verteilung 
der Verfügungsrechte und -pflichten für Konsu-
menten Vor- und Nachteile mit sich bringt, deren 
Wahrnehmung in einem signifikanten Zusammen-
hang mit der Akzeptanz eigentumsersetzender 
Dienstleistungen steht. Akzeptanz wurde dabei 
definiert als positive Einstellung mit entsprechen-
der Handlungsintention. Sie stellt somit eine Vor-
stufe der tatsächlichen Inanspruchnahme der 
Dienstleistung dar. Die Untersuchung erfolgte an-
hand des viel diskutierten Beispiels „Substitution 
des eigenen Autos durch die Nut zungsdienstleis-
tung Car-Sharing“ sowie des fik  tiven Angebotes 
„Ersetzung der eigenen Waschmaschine durch 
die Ergebnisdienstleistung Wasch-Service (inkl. 
Hol- und Bringdienst)“. Die Daten basieren auf 
zwei parallelen Haushaltsbefragungen, wobei die 
Stichprobe das Ergebnis einer geschichteten Zu-
fallsauswahl unter den erwachsenen Bewohnern 
der Stadt Hannover darstellt. Tabelle 2 fasst die 
zentralen Untersuchungs ergebnisse zusammen 
(6).
Berücksichtigt wurden hier nur Verfügungsrechte 
und -pflichten, die für den Konsumenten grund-
sätzlich Relevanz besitzen. Nach diesen Ergebnis-
sen ist die Car-Sharing-Akzeptanz um so höher, je 
positiver 
● die Erweiterung des Nutzungsrechtes durch 
die Möglichkeit zur Flotten- und Quernutzung, 

● der Wegfall der Unterbringungspflicht auf-
grund vorhandener Stellplätze, 
● die Einschränkung der Instandhaltungspflicht 
durch Aktivitäten des Anbieters und
● die Einschränkung der Fixkostenübernahme-
pflicht durch Verteilung auf alle Nutzer wahr-
genommen werden. Die Car-Sharing-Akzeptanz 
fällt um so geringer aus, je negativer die Ein-
schränkung von Ausschluss- und Veränderungs-
recht sowie die Erweiterung der Übernahme-
pflicht für nicht-monetäre Transaktionskosten 
(zum Beispiel durch den Weg zum Stellplatz oder 
die aufwändigere Abrechnung) eingeschätzt wer-
den. Der Aspekt der Erweiterung der Übernahme-
pflicht für monetäre Kosten erbrachte hier kein 
signifikantes Ergebnis, vermutlich weil der sonst 
zentrale Aspekt zusätzlicher Personalkosten auf-
grund der zum Erhebungszeitpunkt (Januar 
1998) noch überwiegend ehrenamtlichen Orga-
nisation des Car-Sharing nicht berücksichtigt 
wurde. 
Beim Wasch-Service erwies sich das durch den 
entgeltlichen Bügelservice erweiterte Gewinn-
aneignungsrecht als akzeptanzfördernd. Glei-
ches gilt für die entfallende Nutzungs- und Un-
terbringungspflicht sowie die eingeschränkte 
Pflicht zur Fixkostenübernahme. Dem stehen 
zwei Faktoren gegenüber, welche die Akzeptanz 
negativ beeinflussten: der Wegfall des Aus-
schlussrechtes und der damit einhergehende 
Kontakt der eigenen Wäsche mit fremden Wä-
schestücken und dem Servicepersonal sowie die 
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 Konsumentenseitige Verfügungsrechte und -pflichten  Korrelation mit der Konsumentenakzep-
tanz
 im Vergleich zum Eigentum 
  Car-Sharing Wasch-Service
  N = 186 N = 180
 Vorteile
 Erweiterung des Nutzungsrechtes 0,25** —
 Erweiterung des Gewinnaneignungsrechtes — 0,18*
 Wegfall der Nutzungspflicht — 0,32**
 Wegfall der Unterbringungspflicht 0,22** 0,17*
 Einschränkung der Instandhaltungspflicht 0,15* —
 Einschränkung der Übernahmepflicht für Fixkosten 0,26** 0,31**
 Nachteile
 Einschränkung des Ausschlussrechtes -0,22** -0,27**
 Einschränkung des Veränderungsrechtes -0,23** —
 Erweiterung der Übernahmepflicht für monetäre Kosten  -0,05n.s. -0,23**
 Erweiterung der Übernahmepflicht für nicht-monetäre Transaktionskosten -0,19* -0,06 n.s.
 Signifikanzniveau: **<0,01; *<0,05; n.s. = nicht signifikant
 — = keine sinnvolle Korrelation möglich

tabelle 2: der zusammenhang veränderter Verfügungsrechte und -pflichten  
mit der konsumentenakzeptanz eigentumsersetzender dienstleistungen
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erweiterte Übernahmepflicht durch personalbe-
dingte monetäre Kosten. Hinsichtlich der Be-
wertung der nicht-monetären Transaktionskos-
ten war kein signifikanter Zusammenhang fest-
zustellen, was auf eine uneinheitliche Inter - 
preta t ion des  Hol-  und Bringdienstes 
zurückgeführt werden kann.

 schlussfolgerungen
Folgende Schlussfolgerungen lassen sich aus der 
durchgeführten Untersuchung ziehen:
● Der um Verfügungspflichten ergänzte Eigen-
tumsbegriff der Verfügungsrechtetheorie ist grund-
sätzlich geeignet, die funktionale Bedeutung einer 
Substitution des Eigentums durch Dienstleistungen 
zu systematisieren. Die empirischen Ergebnisse 
zeigen die Relevanz der Wahrnehmung veränderter 
Verfügungsrechte und -pflichten für die Akzeptanz 
eigentumsersetzender Dienstleistungen.
● Um Konsumentenakzeptanz zu erreichen, ist 
die Unternehmenspraxis aufgefordert, die mit ei-
gentumsersetzenden Dienstleistungen verbun-
denen Verfügungsrechte und -pflichten entspre-
chend zu gestalten und zu kommunizieren. Dabei 
gilt es, die Stärken – insbesondere die Erwei-
terung von Nutzungs- und Gewinnaneignungs-
recht sowie die Einschränkung der Fixkosten-
übernahmepflicht – zu stärken und die Schwä-
chen – insbesondere die Einschränkung von 
Ausschluss- und Veränderungsrecht und die Er-
weiterung von Personal- und Transaktionskosten 
– abzumildern.
● Weiterhin bleibt jedoch das Problem bestehen, 
dass die Verfügungspflichten des Eigentums nur in 
wenigen Produktbereichen so hoch sind, dass 
Konsumenten überhaupt über einen Wechsel zu 
Dienstleistungen nachdenken. Will der Staat diesen 
Wechsel fördern, muss er die herrschenden Rah-
menbedingungen durch entsprechende steuer- und 
ordnungsrechtliche Maßnahmen ändern. Damit 
ließen sich die mit Eigentum verbundenen Pflich-

ten, zum Beispiel die der Entsorgung und der Ko-
stenübernahme, im Vergleich zum Konsum ohne 
Eigentum verschärfen.
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Wachstums
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mahn t ,  der  Umbau  von  Indus -
triegesellschaft und Sozialstaat beschwo-
ren, der Aufbruch in Internet-, Biotech- 
und sonstige Zeitalter gefeiert. Wenn von 
Wandel die Rede ist, heißt das im Wesent-
lichen: Weiter so  – nur besser, schneller 
und effizienter. Der Hinweis auf „Grenzen 
des Wachstums“, nun bereits fast 30 Jahre 
alt, scheint dagegen nicht mehr relevant zu 
sein.
Die politische ökologie 66 bringt das 
Thema Wachstum wieder zurück auf die 
Tagesordnung. Sie versammelt prominente 
internationale Stimmen, die mahnen, dass 
das Problem nicht nur nicht gelöst ist, 
sondern immer drängender wird. So viel-
fältig wie die Diagnosen sind auch die The-
rapievorschläge. Das Heft gibt einen um-
fassenden Überblick über den Stand der 
Wachstumsdiskussion und zeigen, wie ak-
tuell diese Frage nach wie vor ist. Wohin 
wachsen wir? 
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